
Allgemeine Einkaufsbedingungen
PRIME-tec GmbH

§ 1
Allgemeines – Geltungsbereich

(1) Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich;
entgegenstehende oder von unseren Einkaufsbedin-
gungen abweichende Bedingungen des Lieferanten
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten aus-
drücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere
Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Ein-
kaufsbedingungen abweichender Bedingungen des
Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos
annehmen. Die vorbehaltlose Annahme von Liefe-
rungen und Leistungen oder deren Bezahlung bedeu-
tet keine Zustimmung zu den Verkaufsbedingungen
des Lieferanten.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Liefe-
ranten zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen
werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzule-
gen.

(3) Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber
Unternehmern gemäß § 310 Abs. 1 BGB.

§ 2
Bestellungen/Angebot –

Angebotsunterlagen
(1) Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung in-

nerhalb einer Frist von 4 Wochen anzunehmen. Un-
sere Bestellungen bedürfen der Schriftform, der Text-
form oder der Übermittlung mittels elektronischen
Datenaustauschs (z.B. EDI). Unter Textform wird die
Übermittlung per Telefax, Computerfax oder E-Mail
verstanden, wobei das ausstellende Unternehmen
und die ausstellende Person eindeutig erkennbar sein
müssen. Der Lieferant ist verpflichtet, die Bestellung
in der gleichen bzw. im Falle einer anderen verein-
barten Form in der vereinbarten Form innerhalb ei-
ner Frist von 2 Wochen anzunehmen. Nach Ablauf
dieser Frist sind wir zum Widerruf berechtigt. Alle
Bedingungen, Spezifikationen, Normen und sonstige
Unterlagen, die in der Bestellung aufgeführt sind,
sind Inhalt der Bestellung.

(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und
sons tigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums-
und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere
ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugäng-
lich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die
Fertigung auf Grund unserer Bestellung zu verwenden;
nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufge-
fordert zurückzugeben. Dritten gegenüber sind sie ge-
heim zu halten, insoweit gilt ergänzend die Regelung
von § 9 Abs. (5).

(3) Soweit mit dem Lieferanten eine schriftliche Rahmen-
vereinbarung hinsichtlich bestimmter Liefergegen-
stände besteht und diese keine abweichende Rege-
lung trifft, verzichten wir bei der Bestellung dieser
Liefergegenstände auf eine Auftragsbestätigung. Be-
stellungen innerhalb der Rahmenvereinbarung wer-
den wirksam, wenn der Lieferant ihnen nicht binnen 2

Arbeitstagen nach Zugang widerspricht. Eine Auf-
tragsbestätigung unter Abweichung von der Bestel-
lung wird nur wirksam, wenn wir sie in Schriftform
oder Textform bestätigen. Abrufe gemäß vereinbarter
Lieferplaneinteilung bedürfen keiner Bestätigung. Der
Schriftform bedarf jede rechtsverbindliche Erklärung,
die von der rahmenvertraglichen Vereinbarung ab-
weicht bzw. diese ergänzt.

(4) Verlangen wir eine Änderung des Liefergegenstandes,
so hat der Lieferant uns unverzüglich etwaige Mehr-
bzw. Minderpreise und Terminauswirkungen schrift-
lich mitzuteilen und nachzuweisen.

(5) Der Lieferant ist verpflichtet Liefergegenstände, die Teil
unserer Produkte werden, für mindestens zwei Jahre
nach Einstellung der Fertigung unseres betreffenden
Produkts, als Ersatzteile zu angemessenen Marktprei-
sen zu liefern.

(6) Produktionsunterbrechungen aufgrund unabwendbarer
Ereignisse (höhere Gewalt, z.B. Arbeitskampf) berech-
tigen uns zum Rücktritt von Bestellungen; im Übrigen
verlängert sich bei allen unverschuldeten Annahme-
hindernissen der Liefer- und Zahlungszeitpunkt ent-
sprechend der Dauer der Verzögerung.

§ 3
Preise – Zahlungsbedingungen

(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend,
wobei die Rechnungen nicht per email, sondern in
Papierform erfolgen müssen. Mangels abweichender
schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung
„frei Haus“, einschließlich Verpackung ein. Die Rück-
gabe der Verpackung bedarf besonderer Vereinba-
rung.

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist im Preis enthal-
ten.

(3) Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese –
entsprechend den Vorgaben in unserer Bestellung –
die dort ausgewiesene Bestellnummer angeben; für
alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung ent-
stehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich, so-
weit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertre-
ten hat.

(4) Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich ver-
einbart ist, den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen, ge-
rechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt, mit 2%
Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungs-
erhalt netto. Es werden keine Zahlungen per Scheck
akzeptiert.

(5) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen
uns in gesetzlichem Umfang zu.

§ 4
Lieferzeit/Lieferung

(1) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bin-
dend. Mit ihrer vom Lieferanten zu vertretenden
Überschreitung gerät dieser ohne Mahnung in Verzug.

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schrift-
lich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten
oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt,
dass die bedungene Lieferzeit nicht eingehalten wer-
den kann.



(3) Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die gesetzli-
chen Ansprüche zu. Insbesondere sind wir berechtigt,
nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist
Schadensersatz statt der Leistung und Rücktritt zu
verlangen. Verlangen wir Schadensersatz, steht dem
Lieferanten das Recht zu, uns nachzuweisen, dass er
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die vor-
behaltlose Annahme der verspäteten Lieferung be-
deutet keinen Verzicht auf Ersatzansprüche.

(4) Die Lieferungen einschließlich angemessener Verpa-
ckung und Versicherung erfolgen auf Kosten des Lie-
feranten. Umweltfreundliche Verpackungsmateria-
lien sind dabei zu bevorzugen. Kosten für
Transportversicherung übernehmen wir nicht. Ver-
sandbedingungen mit abweichender Vereinbarung
bedürfen der Schriftform. Soweit der Lieferant nach
der Verpackungsordnung verpflichtet ist, die ver-
wendete Verpackung zurückzunehmen, trägt er die
Kosten des Rücktransports und der Verwertung. Der
Lieferant hat in allen Schriftstücken, die sich auf eine
Bestellung beziehen, die Bestell- und Auftragsnum-
mer anzugeben. Sämtliche Versandpapiere sind ord-
nungsgemäß mit den von uns vorgeschriebenen An-
gaben zu versehen, insbesondere mit Bestellnummer,
Bestellposition, Kommissionsnummer, Planziffer,
Abmessungen sowie Stückzahl und Gewicht pro Posi-
tion. Die aus der Nichtbeachtung unserer Versand-
vorschriften entstehenden Kosten hat der Lieferant
zu tragen. Für Stückzahlen, Gewichte und Maße sind,
vorbehaltlich eines anderweitigen Nachweises, die
bei unserer Eingangskontrolle ermittelten Werte
maßgeblich. Teillieferungen bedürfen unserer Zu-
stimmung und sind als solche in den Versanddoku-
menten zu kennzeichnen. Bei Lieferung von Granulat
muss das Werkprüfzeugnis nach DIN EN 10204-3.1
zusammen mit der Rechnung versandt werden, an-
derseits ist die Rechnung mangels Nachweis des
Werkprüfzeugnises nicht fällig.

§ 5
Gefahrenübergang – Dokumente

(1) Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich
vereinbart ist, frei Haus zu erfolgen.

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapie-
ren und Lieferscheinen exakt unsere Bestellnummer
anzugeben; unterlässt er dies, so sind die dadurch
entstehenden Verzögerungen in der Bearbeitung
nicht von uns zu vertreten.

§ 6
Mängeluntersuchung – Mängelhaftung –

Qualitätsicherung
(1) Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemesse-

ner Frist auf etwaige Qualitäts- und Quantitätsabwei-
chungen zu prüfen; die Rüge ist rechtzeitig, sofern sie
innerhalb einer Frist von 5 Arbeitstagen, gerechnet ab
Wareneingang oder bei versteckten Mängeln ab Ent-
deckung, beim Lieferanten eingeht.

(2) Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns unge-
kürzt zu; in jedem Fall sind wir berechtigt, vom Liefe-
ranten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder
Lieferung einer neuen Sache zu verlangen. Das Recht

auf Schadensersatz, insbesondere das auf Schadens-
ersatz statt der Leistung bleibt ausdrücklich vorbehal-
ten.

(3) Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die
Mängelbeseitigung selbst vorzunehmen, wenn der
Lieferant mit der Nacherfüllung in Verzug ist.

(4) Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, gerechnet ab
Gefahrenübergang, soweit nicht die zwingenden Be-
stimmungen der §§ 478, 479 BGB eingreifen.

(5) Im Fall eines Verbrauchsgüterkaufs bleiben die Be-
stimmungen der §§ 478, 479 BGB unberührt.

(6) Vor Änderung von Fertigungsverfahren, Materialien
oder Zulieferteilen für die Liefergegenstände, Verla-
gerungen von Fertigungsstandorten, ferner Änderun-
gen von Verfahren oder Einrichtungen zur Prüfung
der Liefergegenstände oder von sonstigen Maßnah-
men, die sich auf die Qualität und/oder Sicherheit
der Liefergegenstände auswirken können, hat uns der
Lieferant rechtzeitig vor der Belieferung zu benach-
richtigen. Änderungen der festgelegten Spezifikatio-
nen dürfen nicht ohne unsere Zustimmung vorge-
nommen werden. Sämtliche Änderungen an den
Liefergegenständen und produktrelevante Änderun-
gen in der Prozesskette, sind in einem Produktlebens-
lauf zu dokumentieren. Zu dokumentieren sind hier
u.a. Zeichnungsänderungen, Abweicherlaubnisse,
Verfahrensänderungen, Änderungen der Prüfmetho-
den und Prüfhäufigkeiten, Änderungen von Lieferan-
ten, Zulieferteilen und Betriebsstoffen.
Die Dokumentation zum Produktlebenslauf ist uns
auf
Wunsch offen zu legen.

§ 7
Produkthaftung – Freistellung –
Haftpflichtversicherungsschutz

(1) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden ver-
antwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von
Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfor-
dern freizustellen, als die Ursache in seinem Herr-
schafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er
im Außenverhältnis selbst haftet.

(2) In Rahmen seiner eigenen Haftung für Schadensfälle
im Sinne von Abs. (1) ist der Lieferant auch verpflich-
tet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB
oder gemäß §§ 830, 840, 426 BGB uns zu erstatten,
die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von
uns rechtmäßig durchgeführten Rückrufaktion erge-
ben. Über Inhalt und Umfang einer solchen Rückruf-
maßnahme werden wir den Lieferanten – soweit
möglich und zumutbar – rechtzeitig im Voraus unter-
richten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
ben.

(3) Die erforderliche Unterrichtung der jeweils zuständi-
gen Behörde nach den Vorschriften des ProdSiG
übernehmen wir in Abstimmung mit dem Lieferanten.

(4) Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-
Versicherung mit einer Deckungssumme von € 10 Mio.
pro Personenschaden/Sachschaden – pauschal – zu
unterhalten; stehen uns weitergehende Schadenser-
satzansprüche zu, so bleiben diese unberührt.



§ 8
Schutzrechte

(1) Der Lieferant gewährleistet, dass im Zusammenhang
mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter, gleich an
welchem Ort, verletzt werden.

(2) Werden wir von einem Dritten dieserhalb in An-
spruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet,
uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen An-
sprüchen freizustellen. Bei Schadensersatzansprü-
chen des Dritten bleibt dem Lieferanten der Nach-
weis vorbehalten, dass er die Verletzung der Rechte
des Dritten nicht verschuldet hat.

(3) Wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten – ohne Zu-
stimmung des Lieferanten – irgendwelche Vereinba-
rungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich ab-
zuschließen.

(4) Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich
auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im Zusam-
menhang mit der Inanspruchnahme durch einen Drit-
ten notwendigerweise erwachsen.

(5) Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, gerechnet ab
Gefahrenübergang. Sie gilt auch für Ansprüche auf
Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine An-
sprüche aus unerlaubter Handlung oder aufgrund
von Arglist geltend gemacht werden. Die Nacherfül-
lung setzt eine neue Verjährungsfrist in Gang.

§ 9
Eigentumsvorbehalt – Beistellung – Werkzeuge –

Geheimhaltung
(1) Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten

wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbeitung oder
Umbildung durch den Lieferanten werden für uns
vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit an-
deren, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbei-
tet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache (Ein-
kaufspreis zuzüglich MwSt) zu den anderen verarbei-
teten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.

(2) Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns
nicht gehörenden Gegenständen untrennbar ver-
mischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neu-
en Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssa-
che (Einkaufspreis zuzüglich MwSt) zu den anderen
vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermi-
schung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die
Sache des Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist,
so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmä-
ßig Miteigentum überträgt; der Lieferant verwahrt das
Alleineigentum oder das Miteigentum für uns.

(3) An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor;
der Lieferant ist weiter verpflichtet, die Werkzeuge
ausschließlich für die Herstellung der von uns bestell-
ten Waren einzusetzen. Der Lieferant ist verpflichtet,
die uns gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf ei-
gene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und
Diebstahlsschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der
Lieferant uns schon jetzt alle Entschädigungsansprü-
che aus dieser Versicherung ab; wir nehmen die Abtre-
tung hiermit an. Der Lieferant ist verpflichtet, an unse-
ren Werkzeugen etwa erforderliche Wartungs- und
Inspektionsarbeiten sowie alle Instandhaltungs- und

Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig
durchzuführen. Etwaige Störfälle hat er uns sofort an-
zuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben
Schadensersatzansprüche unberührt.

(4) Soweit die uns gemäß Abs. (1) und/oder Abs. (2) zu-
stehenden Sicherungsrechte den Einkaufspreis aller
unserer noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren um
mehr als 10% übersteigt, sind wir auf Verlangen der
Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte nach
unserer Wahl verpflichtet.

(5) Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildun-
gen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Un-
terlagen und Informationen strikt geheim zu halten.
Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen Zu-
stimmung offen gelegt werden. Die Geheimhaltungs-
verpflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses Vertra-
ges. Sie erlischt aber, wenn und soweit das in den
überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnun-
gen und sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungs-
wissen allgemein bekannt geworden ist oder dem Lie-
feranten nachweislich schon im Zeitpunkt der
Mitteilung im Sinn von Satz 1 bekannt war.

§ 10
Gerichtsstand – Erfüllungsort – Salvatorische Klausel

(1) Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist unser Ge-
schäftssitz in Zella-Mehlis Gerichtsstand; wir sind je-
doch berechtigt, den Lieferanten auch an seinem
Wohnsitzgericht zu verklagen.

(2) Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt,
ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

(3) Anwendbares Recht: Es findet das Recht am Ge-
schäftssitz unserer bestellenden Gesellschaft unter
Ausschluss des Kollisionsrechts sowie der Haager
einheitlichen Kaufgesetze, des UN-Übereinkommens
über Verträge über den internationalen Warenkauf
(CISG) und sonstiger Konventionen Anwendung, es
sei denn es besteht eine abweichende rahmenver-
tragliche Vereinbarung.

(4) Salvatorische Klausel: Die Unwirksamkeit einer Rege-
lung dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen be-
rührt nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen.
Sollte sich eine Regelung als unwirksam oder un-
durchführbar erweisen, wird diese durch eine neue,
dem rechtlichen und wirtschaftlichen Erfolg der un-
wirksamen oder undurchführbaren Regelung mög-
lichst nahe kommende wirksame Bestimmung ersetzt.

Zella-Mehlis, März 2017


